
Förderverein 17. Gesellschafterver-
sammlung

8.4.2025 19:30 Uhlandhalle Tübingen


Tagesordnung

1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes

19:30 Beginn der Versammlung

Der Vorstand hat sich nach Bedarf ausgetauscht.


2. Weiterer Vorstandsbericht – Finanzen

Bericht siehe Anhang

Details zu Kostenstelle 10 finden sich im Jahresbericht von Schwimmen für alle Kinder. 

Kostenstelle 40: Private Spenden, Mitgliedsbeiträge.

Kassenprüfung ist ohne Vermerke erfolgreich durchgeführt worden.

Der Kassenprüfer Berthold Rein scheidet auf eigenen Wunsch aus, Günter Henke wird als 
Nachfolger einstimmig nachgewählt.
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3. Entlastung Kassier

Mit einer Enthaltung angenommen.


4. Entlastung Vorstand

Einstimmig angenommen.


5. Spendenbescheinigung und Ehrenamtspauschale

Ausgelöst durch einen Zeitungsartikel (Anhang Ehrenamt fördern) stellt sich die Frage ob 
der Vorstand seinen Aufwand an den Förderverein Rückspenden kann. Christine Kuhn hat 
Rechtsanwalt Reuter um Auskunft gebeten (siehe Anhang). Er schreibt 


"Für die Vorstände können Sie meiner Meinung nach keine Rückspende machen, wenn 
dann wie bei den oben genannten Ehrenamtlichen, aber dazu müsste dann die 
Satzung entsprechend wegen der Vergütung geändert werden.“


6. Status Schwimmen für alle Kinder (SfaK)

Planung 2025 gemäß SfaK Jahresbericht

• Förderung der Schwimmsicherheit im Landkreis

• Bedarfsgerechte Steigerung von Schwimmplätzen

• Qualifizierung des SfaK-Schwimmteams

• Sicherung einer stabilen Finanzgrundlage für 2025/26

• Stärkung der Teamkultur

• 10 Jahre SfaK-Jubiläum mit Fokus auf Vernetzung der Schwimmkurs-Anbieter:innen

Fortführung und Erweiterungen

• Fortführung der Schwimmausbildung und -förderung im Landkreis auf der Basis von 

2024: 8 Schwimmbäder: in Tübingen (4), Rottenburg (2), Ammerbuch (1), Hirrlingen (1).

• Erweiterung in 2025: Dettenhausen (1), Nehren (1)

Kooperationen

• Fortführung der Kooperationen mit vhs Rottenburg, MOKKA Rottenburg, FV Freibad 

Ammerbuch, swim2grow, DLRG Tübingen, Tübinger Schwimmverein.

• Beendigung: Schwimmschule Claudia Braun. 

• Neu: Schwimmschule Philip Braun.

• Mögliche neue Partner:innen: Schwimmschule Startsprung Mössingen, Schwimm-

schule Pingo.

Inklusion

• Fortführung der inklusiven Schwimmkurse in Kooperation mit der Lebenshilfe Tübingen 

e.V. 

• 24 Kurse in 2024 in der BG Klinik und im Nordbad Tübingen.

• Fokus auf Supervision.

• Fortführung der Ausbildung und Qualifizierung von Inklusions-Schwimmlehrkräften.

• Neu: Ferienkurse im Uhlandbad auch für Kinder mit Einschränkungen.

Schwimmteam SfaK

• Fortführung der Schwimmausbildung und -förderung im Landkreis auf der Basis von 

2024: 78 Kurse in 2024.

• Neu: Anfänger-Kurse im Freibad Mössingen mit Vadzim Budzko (5 Kinder pro Kurs).


• Angefragt 2 Wochenkurse für Vorschulkinder (mittwochs 10-12 Uhr) und 3 Kurse 1.-
11.9.2025 10-13 Uhr in den Sommerferien. 


• Kontakt: Michael Bauer, Leiter Bäder, Stadtwerke Mössingen

• Abhängigkeiten: Freigabe der Stadtwerke, Personal SfaK, Anmeldungen KiTa Zeiten 

10-12 Uhr unsicher.

• Fortführung der Ausbildung und Qualifizierung von Schwimmlehrkräften.
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• Ergänzend: Auffrischung von mehr als 12 Rettungsschwimmer-Ausbildungen.

Geschäftsstelle

• Fortführung der erfolgreichen Arbeit zur Unterstützung der Schwimmlehrkräfte und Ko-

operationspartner:innen.

• 185 Kurse angelegt, gepflegt, beendet. 

• 200 Fälle für mehrfache Elterngespräche wegen Umzug, persönlicher Gründe, un-

regelmäßiger Teilnahme. 

• 1.184 Anmeldungen zu Kursen  (im Durchschnitt gibt es bis zu 5 Rückfragen 

während der Kursdauer)

• Pflege und Kontakte zu Kooperationspartner:innen.

• Sicherstellung und Abrechnungen von Wasserflächen und Eintritten in Rottenburg.

• Entlastung des Vorstands von administrativen Arbeiten soweit zeitlich möglich.

• Nachweise für LRA und Stiftungen: Ferry Porsche Stiftung, Kinderland Stiftung, 

Abrechnungen mit Lebenshilfe Tübingen e.V. (Aktion Mensch)

• Pflege und notwendige Erweiterungen der Digitalisierung.

Betrachtung Übertrag 2023/2024/2025:

• Übertrag 2023 -> 2024: 38.829, Übertrag 2024 -> 2025: 89.436€


Erläuterung: 

• Finanzplanung 2024 entsprach den Ergebnissen der durchgeführten Kurse von 

2023.

• Prognose SfaK Finanzen in 1/2Q24: Defizit von 40.000€ in 2024. —> Reduzierung 

der Schwimmkurse von Kooperationspartner:innen in 2024 um insgesamt 39.387€ 
versus 2023.


• Nicht in Planung berücksichtigt: 3. Preis Ferry Porsche Stiftung: 25.000€.

Finanzplanung 2025: 

• Mehrausgaben durch bestehende / neue Kooperationspartner:innen: +10.000€  

zzgl. neuer Kosten durch Angebote in Mössingen

• Übertrag zum Jahresende 2025 bei derzeitigem Planungsstand—> 2026: 32.694€

• Bei derzeitiger Planung von ca 186.000€ Ausgaben entspricht das 18% der Jahre-

sausgaben; für eine solide Planung sollten 40-50% der Jahresausgaben als Rücklagen/
Übertrag sichergestellt werden, damit im 1. Halbjahr des Folgejahres nahtlos unter-
richtet werden kann. 


• Mit der Förderung von 29.000€ durch das LRA würde der Übertrag betragen: 65.694€, 
das entspricht 33% der Jahresausgaben. 


7. Informationen und aktueller Stand der Projekte

Hügelschule: Theaterprojekt

Sonodrum: Soziale Gruppenarbeit

Französische Schule: Geschenke für IVK

Mädchentreff: Ausflug

Anfragen für Spieleboxen. Anfragen weiterhin zur Entscheidung an den Vorstand schick-
en.


8. Verschiedenes

20:39 Versammlung geschlossen 


Heinrich Schmanns 		 	 	 Gerd Müller
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Anhänge 

Kassenbericht
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Förderung Ehrenamt
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Auskunft Rechtsanwalt Reutter

Am 10.02.2025 um 09:10 schrieb Reuter, Markus <m.reuter@steuerbuero-reuter.de>:

 

Sehr geehrte Frau Kuhn,

Aufwands- und Rückspenden – was sind die Voraussetzungen?

Unter einer Aufwandsspende versteht man den Verzicht auf einen zuvor rechtswirksam 
vereinbarten Ersatz von Aufwendungen wie Benzin-, Fahrt- oder Portokosten. Demge-
genüber spricht man von einer Rückspende, wenn auf einen sonstigen rechtswirksam 
vereinbarten Anspruch, wie eine Honorarforderung, verzichtet wird. Dies gilt auch, wenn 
ein ehrenamtlich tätiges Mitglied einer steuerbefreiten Organisation dieser gegenüber auf 
seine Ehrenamts- oder Übungsleiterpauschale verzichtet.

Sowohl bei der Aufwandsspende als auch bei der Rückspende handelt es sich – trotz des 
fehlenden Geldflusses – um eine Geldspende. Es wird lediglich der Zahlungsweg verkürzt. 
Statt einer Auszahlung des Betrages mit anschließender Rücküberweisung verbleibt das 
Geld bei der steuerbegünstigten Organisation. Folglich ist für die Spendenquittung eine 
Geldspendenquittung zu verwenden. Diese muss zwingend eine Angabe darüber enthal-
ten, dass es sich um den Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen handelt. Um 
welche tatsächliche Aufwandsposition es sich bei dem Erstattungsanspruch handelt, ist 
jedoch nicht anzugeben.

Für eine abzugsfähige Aufwands- und Rückspende müssen, wie in den BMF-Schreiben 
vom 25.11.2014 und 24.08.2016 konkretisiert, nachfolgende Voraussetzungen kumulativ 
erfüllt sein.

1. Der Spender muss zunächst einen wirksam eingeräumten Aufwendungser-

satzanspruch oder sonstigen Anspruch besitzen.

 Wirksam eingeräumt ist ein Aufwendungsersatzanspruch, zum Beispiel bei Porto- oder 
Reisekosten, wenn er durch eine Satzung (Stiftungs- oder Vereinssatzung), einen auf 
Grundlage der Satzung gefassten Vorstandsbeschluss oder im Falle von Reisekosten 
durch eine auf Grundlage der Satzung erlassene Reisekostenordnung entstanden ist.

Demgegenüber bedarf ein wirksamer sonstiger Anspruch, wie ein Honorar- oder Vergü-
tungsanspruch, einer vertraglichen Vereinbarung – z. B. eines Auftrags. Dieser sollte 
aus Beweisgründen schriftlich und widerspruchsfrei getroffen werden. Die Schriftform 
ist insbesondere notwendig beim Verzicht ehrenamtlich tätiger Mitglieder einer steuer-
begünstigten Organisation auf z.B. ihre Ehrenamts- oder Übungsleiterpauschale, da 
normalerweise vermutet wird, dass ehrenamtlich tätige Mitglieder ihre Leistungen un-
entgeltlich und ohne Aufwendungsersatzanspruch erbringen.


2. Gleichzeitig müssen sich die vorgenannten Ansprüche zwingend auf Leistungen oder 
Aufwendungen beziehen, die zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke der gemein-
nützigen Organisation erforderlich sind. Somit darf keine Spendenbescheinigung für 
den Verzicht auf Aufwandsersatz oder sonstige Ansprüche im wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb ausgestellt werden, wie zum Beispiel im Rahmen einer Benefizver-
anstaltung. Auch dürfen die Aufwendungen keine Arbeitsleistungen oder Nutzung von 
Wirtschaftsgütern sein – diese werden in § 10b Abs. 3 S. 1 EStG explizit ausgenom-
men.


3. Des Weiteren muss der Aufwendungsersatzanspruch bzw. der sonstige Anspruch der 
Höhe nach angemessen sowie verhältnismäßig sein und zwingend bereits vor der Er-
bringung der Leistung oder der Aufwendung bestanden haben. Eine nachträgliche Be-
gründung ist nicht gestattet!
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4. Auch müssen die Ansprüche ernsthaft und nicht von vorn herein unter der Bedingung 
des Verzichts eingeräumt worden sein.

Hiervon ist in der Regel auszugehen, wenn die gemeinnützige Organisation zum Zeit-
punkt der Anspruchseinräumung finanziell in der Lage war, den Anspruch befriedigen 
zu können und die wirtschaftlichen Verhältnisse auch nicht erwarten lassen, dass sich 
an der Zahlungsfähigkeit zum Fälligkeitszeitpunkt etwas ändern wird. Andernfalls 
würde es an der für eine Spende notwendigen Freiwilligkeit der Zuwendung fehlen und 
die Ausstellung einer Spendenquittung einen Missbrauch darstellen, der zum Entzug 
der Gemeinnützigkeit führen kann.


5. Abschließend muss der Verzicht freiwillig sowie bedingungslos erfolgen und darf nicht 
im Voraus eingeräumt werden. Vielmehr muss er nachträglich, also nach Entstehung 
des Anspruchs, gegenüber der steuerbegünstigten Organisation erklärt werden und 
damit, beispielsweise im Falle eines Verzichts auf ein Honorar, erst nach der Rech-
nungsstellung. Des Weiteren muss der Verzicht zeitnah erfolgen. Zeitnah bedeutet bei 
einmaligen Ansprüchen innerhalb von drei Monaten und bei einer regelmäßigen 
Tätigkeit innerhalb eines Jahres nach Fälligkeit des Anspruchs. Als regelmäßig gilt eine 
Tätigkeit, wenn sie gewöhnlich monatlich ausgeübt wird.

Die Höhe der Rückspende ist dabei egal. 


Für die Vorstände können Sie meiner Meinung nach keine Rückspende machen, wenn 
dann wie bei den oben genannten Ehrenamtlichen, aber dazu müsste dann die Satzung 
entsprechend wegen der Vergütung geändert werden. 

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen, 

Dr. Stefan Reuter, LL. M., Maître en droit

Rechtsanwalt

i. A. Markus Reuter 

Durchwahl: +49 711 518 707 15

Telefon: +49 711 797 03 01

M.Reuter@steuerbuero-reuter.de

https://steuerbuero-reuter.de/


Der Inhalt dieser Nachricht ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bes-
timmt. Jeder Form der Kenntnisnahme oder Weitergabe durch Dritte ist unzulässig. Sollte 
diese Nachricht nicht für Sie bestimmt sein, so bitten wir Sie, sich mit uns per E-Mail oder 
telefonisch in Verbindung zu setzen.
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